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RS OGH 1986/11/4 14Ob156/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1986

Norm

HbG §2

Rechtssatz

Auch eine juristische Person kann in ihrer Eigenschaft als Mieterin des Hauses und Verfügungsberechtigte über eine

"Dienstwohnung" ihrerseits einen Vertrag über die Erbringung von Hausbesorgerarbeiten und die Einräumung einer

Hausbesorgerdienstwohnung mit einer natürlichen Person abschließen.
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